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1. AUFGABENSTELLUNG

Das Universitätsklinikum in Augsburg soll neu errichtet werden. In diesem Zusam-

menhang soll auch ein Bebauungsplan aufgestellt werden.

Derzeit sind zwei mögliche Baufelder im Gespräch, auf denen das Vorhaben reali-

siert werden könnte.

In diesem Kontext ergeben sich eine Reihe von Fragestellungen zum Schallimmis-

sionsschutz die hier zunächst grundsätzlich betrachtet und beurteilt werden sollen.

Auftragsgemäß sollen dabei die folgenden Punkte untersucht werden:

- Betrachtung der im Umfeld gelegenen oder durch das Plangebiet verlaufenden

öffentlichen Verkehrswege und der nahegelegenen gewerblichen Anlagen auf

schutzbedürftige Nutzungen innerhalb des Plangebietes

- Betrachtung der im Plangebiet bereits vorhandenen und neu hinzukommenden

Schallquellen wie Parkplatzanlagen und deren Zu- und Abfahrten, der Energie-

zentrale und Notstromversorgung und der haustechnischen Anlagen

- Auswirkung des Erschließungsverkehrs von und zum Klinikum und den klinikna-

hen Nutzungen durch Mitarbeiter, Patienten, Besucher und des Lieferverkehrs

auf das Umfeld zum Plangebiet

- Abschätzung der zukünftigen Geräuschimmissionen eines neu zu errichtenden

Hubschrauberlandeplatzes

In der vorliegenden Stellungnahme werden die Voraussetzungen und Ergebnisse

der Untersuchungen zusammengefasst und es werden grundsätzliche Vorschläge

zur Bewältigung möglicher Lärmkonflikte aufgezeigt.
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2. UNTERLAGEN

Der schallimmissionsschutztechnischen Bearbeitung liegen die folgenden, vom Auf-

traggeber zur Verfügung gestellten bzw. in seinem Namen eingeholten Unterlagen

und Daten zugrunde:

- Übersichtsplan Standort Baufelder mit Datum vom 11. Juni 2024 (siehe auch An-

lage 2)

- Bebauungspläne der Stadt Augsburg Nr, 207I und 207II, 241, 244, 250, 251, 263,

276 und 300

- Bebauungspläne der Stadt Neusäss Nr. 20, 87, 123, 47 und Außenbereich westl.

Steppacher Straße

- Übersichtsplan mit Angabe der Gebietsausweisungen des Plangebietes und des

direkten Umfeldes (siehe auch Anlage 1)

- Ergebnisse der Ortseinsicht und der Vorbesprechung am 18. Juni 2024

- Schalltechnisches Gutachten des TÜV Nord zu den Geräuschemissionen und -

immissionen des Dachlandeplatzes am bestehenden Uniklinikum Augsburg mit

Datum vom 18. November 2011

- Bericht zu einem Geräuschmonitoring Fluglärm Hubschrauberdachlandeplatz

Universitätsklinikum Augsburg mit Datum vom 4. Juli 2016

- Genehmigung für den Hubschraubersonderlandeplatz Klinikum Augsburg der
Regierung von Oberbayern  Luftamt Südbayern mit Datum vom 16. Juli 2012

- Präsentation zum Thema Hubschrauberlandeplatz Klinikum Augsburg - Stand-

ortanalyse zur Standortfestlegung, Arbeitstermin  am 18. Juni 2024
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3. VORAUSSETZUNGEN

3.1 Regelwerke

Nachfolgend werden die wesentlichen Regelwerke angegeben, die hier zu beachten

sind. Auf eine Angabe der jeweiligen Rechenvorschrift wird hier verzichtet.

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch

Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge

(Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG), in der Fassung der Bekannt-

machung vom 17. Mai 2013

Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm

in der Neufassung der Bekanntmachung vom 31. Oktober 2007

6. Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz

(Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm)
vom 26. August 1998, gültig seit 1. November 1998; zuletzt geändert durch

die Verwaltungsvorschrift vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5)

16. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes

(Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV)

vom 12. Juni 1990, zuletzt geändert durch die zweite Verordnung

vom 4. November 2020, gültig seit 1. März 2021

DIN 18005:2023-07

Schallschutz im Städtebau - Teil 1: Grundlagen und Hinweise für die

Planung

Beiblatt 1 zur DIN 18005, Ausgabe Juli 2023

Schallschutz im Städtebau; Berechnungsverfahren;

Schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauliche Planung
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3.2 Anforderungen

Im Zuge der Aufstellung eines Bebauungsplanes sind alle relevanten Schallquellen

zu betrachten und deren Auswirkungen zu bewerten. Sofern erwartet werden kann,

dass schädliche Umwelteinwirkungen auftreten können, ist zu prüfen, ob und wel-

che Regelungen der Bebauungsplan zu treffen hat, um diese zu vermeiden. Diese
Regelungen betreffen alle möglichen Maßnahmen an der Quelle, dem Ausbrei-

tungsweg und dem baulichen Schallschutz an Gebäuden.

Die dabei zugrunde zu legenden schallimmissionsschutztechnischen Anforderun-

gen sind nach der Art der Geräuschquelle zu unterscheiden. Grundsätzlich beste-

hen unterschiedliche Anforderungen für

- Verkehrsgeräuschimmissionen (öffentlicher Verkehr, hier verursacht durch Stra-

ßen sowie Schienenwege)

- Anlagengeräuschimmissionen (gewerbliche Anlagen, ggf. auch Freizeitanlagen)

- Betrachtung der anlagenbezogenen Verkehrsgeräuschimmissionen im Umfeld

des Plangebietes (hier Auswirkung des Erschließungsverkehrs von und zum Kli-

nikum und den kliniknahen Nutzungen durch Mitarbeiter, Patienten, Besucher

und des Lieferverkehrs).

- Hubschrauberlandeplatz

Eine Gesamt-Summenbildung der vorgenannten Geräuscharten findet dabei derzeit

nicht statt.

Der jeweilige Schutzanspruch richtet sich nach der Gebietsausweisung, die entwe-

der in einem rechtskräftigen Bebauungsplan oder gemäß der tatsächlichen Nutzung

einzuordnen ist. Eine Übersicht der Gebietsausweisungen zeigt die Anlage 1.

Die strengsten Anforderungen gelten für Krankenhäuser, Schulen, Kurheime und

Alten- und Pflegeheime, die am wenigsten strengen für Gewerbe- und Industriege-

biete. Dazwischen liegen die Wohngebiete (Reines oder allgemeines Wohngebiet

als auch Friedhöfe, Kleingartenlagen und Parkanlagen) und gemischte Nutzungen

(Kerngebiete, Mischgebiete, Dorfgebiete, urbane Gebiete).
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Neben den beiden wichtigsten Untersuchungskriterien, der Betrachtung der von au-

ßen auf das Plangebiet einwirkenden Quellen sowie der bislang sowie zukünftig vom

Plangebiet ausgehenden Quellen erfordert eine qualifizierte Abwägung auch zu-

sätzliche Betrachtungen, die das Umfeld des Plangebietes betreffen. Dazu werden

insbesondere die Verkehrsgeräuschimmissionen untersucht und es wird die Situa-

tion an ausgewählten, i. d. Regel nahe zu den Verkehrswegen gelegenen, beste-

henden Gebäuden betrachtet.

Hierbei werden der Prognosenullfall (Situation ohne Veränderungen im Plangebiet)

und der Prognoseplanfall (Situation mit Veränderungen im Plangebiet), jeweils

hochgerechnet auf ein gemeinsames Prognosejahr, dargestellt.

Damit wird untersucht, wie sich die zusätzlichen Verkehre bei Realisierung des zu-

künftigen Plangebietes im Umfeld zum Plangebiet auswirken können.

Für die genaue Beurteilung dieser Situation gibt es allerdings derzeit keine verbind-

lichen Regelungen. Ersatzweise wird daher geprüft, ob die Immissionsgrenzwerte

der 16. BImSchV bzw. die sogenannten Schwellenwerte zum gesunden Wohnen

erreicht oder überschritten werden.

Die Betrachtung des neuen Hubschrauberlandeplatzes obliegt einem eigenständi-

gen Verfahren, dennoch kann auch im Rahmen der Bauleitplanung eine grundsätz-

liche Bewertung der Situation erforderlich sein.
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3.3 Vorhaben

Das hier zu betrachtende Gebiet ist zur Übersicht in der Anlage 2 dargestellt.

Neben dem bestehenden Baufeld mit den derzeitigen Gebäuden der Universitäts-

klinik sind zwei mögliche weitere Baufelder benannt, hier Baufeld West und Ost, die

für einen Neubau in Frage kommen sollen. Ob das bestehende Klinikum dann ab-
gerissen oder saniert und neugenutzt werden soll ist derzeit noch nicht bekannt.

Mit einem Neubau ist auch die zugehörige Infrastruktur wie Parkplatzanlagen, Zu-

fahrt der Rettungsfahrzeuge, die Errichtung von Technischen Anlagen zur Energie-

und Notstromversorgung und ein neuer Hubschrauberlandeplatz verbunden.

Die neuen Gebäude sollen niedriger als die derzeitig vorhandenen Gebäude geplant

werden, die Dachoberkante soll bei maximal ca. 25 m liegen, die bisherigen Ge-

bäude sind bis zu ca. 45 m hoch.

Damit wird auch ein zukünftiger Hubschrauberlandeplatz auf dem Dach deutlich tie-

fer liegen als bisher.

3.4 Von außen einwirkende Geräuschimmissionen

Folgende Schallquellen wirken derzeit von außen auf das Plangebiet ein:

- Straßen: Neusäßer Straße, Westheimer Straße, Entlastungsstraße und Kobel-

weg, Ulmer Landstraße und Ulmer Straße

- Straßenbahn mit Endstation am Klinikum

- ggf. Schienenwege im Norden

- Gewerbegebiete im Osten (Bebauungsplangebiete Nr. 276 und 207II jeweils mit

festgesetzter Geräuschkontingentierung)
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3.5 Vom Plangebiet ausgehende Geräuschimmissionen

Folgende vom Plangebiet ausgehenden Schallquellen wirken derzeit auf die Umge-

bung ein:

- Parkplatzanlagen im Osten und der Mitte mit Zufahrtswegen

- Zufahrt von Rettungsfahrzeugen

- Zufahrt von Lieferfahrzeugen mit Ladetätigkeiten

- Energiezentrale und Notstromversorgung

- Technische Anlagen insbesondere auf den vorhandenen und geplanten Dachflä-

chen

3.6 Verkehrsgeräuschimmissionen im Umfeld des Plangebietes

Im Umfeld des Klinikgeländes treten auf den öffentlichen Straßen anlagenbezogene

Fahrverkehre insbesondere durch Pkw und vereinzelt auch Lkw auf.

3.7 Hubschrauberlandeplatz

Mit den Umplanungen und dem Neubau des Klinikums ist auch die Neuerrichtung

eines Hubschrauberlandeplatzes verbunden. Dieser soll auf dem Dach des zukünf-

tigen Hauptgebäudes, direkt oberhalb der Notaufnahme errichtet werden.
Der genaue Standort kann derzeit nur abgeschätzt werden.

Mit dem Neubau soll auch der Nachtflugbetrieb deutlich erweitert werden.
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5. ZUSAMMENFASSUNG

Das Universitätsklinikum in Augsburg soll neu errichtet werden. In diesem Zusam-

menhang soll auch ein Bebauungsplan aufgestellt werden.

Derzeit sind zwei alternative Baufelder im Gespräch, auf denen das Vorhaben rea-

lisiert werden könnte.

In diesem Kontext ergeben sich eine Reihe von Fragestellungen zum Schallimmis-

sionsschutz die hier zunächst grundsätzlich betrachtet und beurteilt werden sollen.

Auftragsgemäß sollen dabei die folgenden Punkte untersucht werden:

- Betrachtung der im Umfeld gelegenen oder durch das Plangebiet verlaufenden

öffentlichen Verkehrswege und der gewerblichen Anlagen auf schutzbedürftige

Nutzungen innerhalb des Plangebietes

- Betrachtung der im Plangebiet bereits vorhandenen und neu hinzukommenden

Schallquellen wie Parkanlagen und deren Zu- und Abfahrten, der Energiezentrale
und Notstromversorgung und der haustechnischen Anlagen

- Auswirkung des Erschließungsverkehrs von und zum Klinikum und den klinikna-

hen Nutzungen durch Mitarbeiter, Patienten, Besucher und des Lieferverkehrs

auf das Umfeld zum Plangebiet

- Abschätzung der zukünftigen Geräuschimmissionen eines neu zu errichtenden

Hubschrauberlandeplatzes
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Zusammenfassend ist festzustellen, dass bei beiden Varianten relevante Lärmein-

wirkungen auftreten können es aber auch Ansätze zur Konfliktlösung gibt. Eine

grundsätzliche fachliche Beurteilung und Hinweise zu möglichen Maßnahmen sind

im Einzelnen im Abschnitt 4 aufgeführt.

Im Zuge der Aufstellung eines Bebauungsplanes sind alle relevanten Quellen und

deren Auswirkungen noch detailliert zu betrachten und hinsichtlich ihrer Lärmaus-

wirkung zu bewerten.

Dabei ist vor allem festzulegen, für welche Punkte Regelungen in den textlichen

Festsetzungen und Hinweisen zu treffen sind.

Nürnberg, den 3. Juli 2024

Dipl.-Ing. (FH) , M.Eng., M.BP., M.Ac. M.A.

Geschäftsführung Projektleitung

Diese Ausarbeitung wurde elektronisch versandt und ist ohne Unterschrift gültig.

Anlagen






